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Am 30. Oktober 2019 hat die Deutsche Bundesregierung ein Maßnahmenpaket
zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität beschlossen, mit
dem unter anderem Befugnisse von Strafverfolgungsbehörden im Hinblick auf
Online-Plattformen ausgeweitet werden sollen. Hintergrund ist der Anschlag in
Halle Anfang Oktober. Ein Rechtsextremist hatte versucht, schwer bewaffnet in
eine Synagoge einzudringen und zwei Menschen erschossen. Der Täter hatte sich
im Internet radikalisiert. Der Anschlag steht zudem in einer Reihe weiterer
Gewalttaten und Bedrohungen in jüngster Zeit, die sich insbesondere gegen
Politiker und Journalisten richten.

Die Maßnahmen zielen darauf ab, Hasskriminalität im Internet besser
identifizieren zu können. So sollen Plattformen wie etwa Facebook, Twitter oder
YouTube künftig Beitrage, die Volksverhetzung oder Morddrohungen enthalten,
nicht nur löschen, sondern auch bei den Behörden melden, inklusive der IP-
Adresse des jeweiligen Nutzers. Hierzu soll beim Bundeskriminalamt eine neue
zentrale Anlaufstelle geschaffen werden.

Zudem soll eine Erweiterung des Anwendungsbereichs des 2017 in Kraft
getretenen Netzwerkdurchsetzungsgesetzes geprüft werden. Das Gesetz
verpflichtet Anbieter sozialer Netzwerke ab einer Größe von 2 Mio. Nutzern zur
Sperrung von rechtswidrigen Inhalten innerhalb einer Frist von 24 Stunden sowie
zu regelmäßigen Berichten über solche Inhalte. Strafverfolgungsbehörden sollen
zudem erweiterte Auskunftsbefugnisse gegenüber den Anbietern von Online-
Plattformen erhalten.

Als weitere Maßnahme soll das deutsche Strafgesetzbuch um neue Regelungen
zur Hasskriminalität ergänzt und bestehende Straftatbestände an die
Besonderheiten des Internets angepasst werden.

Das Maßnahmenpaket beinhaltet jedoch auch gesetzliche Anpassungen im Kampf
gegen rechte Gewalt außerhalb des Internets. Unter anderem sollen insbesondere
Kommunalpolitiker besser vor Verleumdungen geschützt werden sowie das
Waffen- und Sprengstoffrecht verschärft werden. Auch das Melderegister soll
durch gesetzliche Änderungen angepasst werden, um den Schutz von Personen,
die durch Gewalt gefährdet werden, zu gewährleisten.

IRIS Merlin

© Europäische Audiovisuelle Informationsstelle (Europarat) 2025

Seite 1



Die Bundesregierung plant zudem eine Ausweitung der Präventionsarbeit gegen
Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus sowie bessere
Beratungsmöglichkeiten und Informationen für von Hasskriminalität Betroffene.

Der Deutsche Bundestag muss dem Maßnahmenpaket noch zustimmen.

Pressemitteilung des Bundesministeriums der Justiz und für
Verbraucherschutz vom 30. Oktober 2019

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2019/103019_Ma%C3%9Fnahmenpaket
_Kabinett.html
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